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Einführung

Die deutsche Gesellschaft pflegt seit jeher eine besondere Beziehung zum 
Automobil. Oftmals wird gar von der „Liebe zum Automobil“ gesprochen.1 
Neben der Faszination für die Technik werden damit die Begriffe Mobilität, 
Freiheit, Statussymbol und Unabhängigkeit assoziiert.2 So hört man nicht 
selten vom „Autoland Deutschland“ sprechen.

In den letzten Jahren erlebt die Automobilbranche einschneidende Umwäl-
zungen. Neben der Elektromobilität rückt das autonome Fahren zunehmend 
in den Blickpunkt weiter Teile der Gesellschaft.3 Mit der fortschreitenden 
Entwicklung der Technik und im Besonderen der Automatisierung der Fahr-
zeugsteuerung scheint sich eine mit der Patentierung des „Benz Patent- 
Motorwagens Typ 1“ als Geburtsstunde des Automobils4 begründete Dispari-
tät zwischen Automobil und Mensch sukzessiv in Richtung automatisierter 
Fahrzeuge aufzulösen. Das Automobil ist dem Menschen zwar seit jeher in 
Punkto Kraft und Geschwindigkeit überlegen. Andererseits bedarf es zum 
sicheren Fortkommen im Straßenverkehr mit all seinen Gefahren, Regeln 
und Interaktionen mit anderen Verkehrsteilnehmern der Steuerung durch den 
Menschen. Der Mensch ist der Maschine in den für die Teilnahme am Ver-
kehr so wichtigen Fähigkeiten der Perzeption und Kognition der Umgebung 
überlegen und trifft nicht nur zielgerichtete, sondern meist auch intuitiv rich-
tige Entscheidungen im Straßenverkehr.5 Diese Diskrepanz macht gerade die 
„Faszination Auto“ aus: Der Mensch beherrscht kraft seiner überlegenen 
Fähigkeiten die im Automobil verkörperte Kraft und Geschwindigkeit und 
setzt diese zielgerichtet ein.6 

1 Siehe hierzu nur Sachs, Die Liebe zum Automobil, 1990, S. 9.
2 Herrmann/Brenner, Die autonome Revolution, 2018, S. 14.
3 Fraedrich/Lenz, in: Maurer et al. (Hrsg.), Autonomes Fahren, 2015, S. 639 (640).
4 Eckermann, Auto und Karosserie, 2015, S. 1–4, wobei zu berücksichtigen ist, 

dass Carl Benz lediglich als Erster einen Verbrennungsmotor auf ein Straßenfahrzeug 
montiert hatte; andere, etwa mit Dampf betriebene Konstruktionen existierten bereits 
zuvor.

5 Gasser, in: Maurer et al. (Hrsg.), 2015, S. 543 (550 f.) spricht insoweit von einer 
„Dominanz“ bzw. „Autorität“ des Fahrers.

6 Siehe Sachs, Die Liebe zum Automobil, 1990, S. 137, der von einer Inkongruenz 
zwischen den steuernden und gesteuerten Kräften spricht und dem Fahrer hieraus ein 
Machtgefühl zuschreibt.
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Diese Disparität hat sich bereits in den letzten Jahrzehnten mit der Ent-
wicklung zahlreicher Fahrerassistenzsysteme, wie ABS, ESP, Spurhalteassis-
tenten oder Abstandsregeltempomaten, sukzessiv verringert und ist auf dem 
Wege sich in naher Zukunft zugunsten des Automobils vollständig aufzulö-
sen. Der Mensch gibt immer mehr die Zügel aus der Hand und das automa-
tisierte Fahrzeug übernimmt stattdessen die Steuerungsaufgabe. Spätestens 
mit dem Regelbetrieb autonomer Fahrzeuge, die gänzlich ohne Fahrer aus-
kommen, ist zu erwarten, dass die Maschine dem Menschen im Straßen-
verkehr vollumfänglich überlegen ist. Erstere übermüdet nicht, ist nicht ab-
gelenkt oder alkoholisiert und reagiert schneller und zuverlässiger als der 
Mensch. Das autonome Fahrzeug wird nicht mehr vom Menschen gesteuert. 
Das Fahrzeug bewegt sich vielmehr selbstständig mithilfe seiner das Umfeld 
wahrnehmenden Sensoren sowie einer ausgeklügelten Steuerungssoftware im 
Regelverkehr fort. Der Fahrzeugführer wird zum Passagier bzw. Nutzer7.

Autonome Fahrzeuge werden es dem Nutzer eines Tages gestatten, wäh-
rend der Fahrt zu schlafen, sich der Arbeit zuzuwenden oder Familie und 
Freunden zu widmen. Diese Szenarien zeichnen diverse Designstudien, die 
sich mit dem neu geschaffenen Raum im Fahrzeug und der „gewonnenen“ 
Zeit der Passagiere beschäftigen. Daneben sind aber auch Zweifel an der 
Sicherheit der Fahrzeuge und eine gewisse Skepsis gegenüber dieser neuen 
Technologie zu beobachten. Nur bei einem Überwiegen der positiven Effekte 
ist zu erwarten, dass die fortschreitende Automatisierung des Straßenverkehrs 
breite gesellschaftliche Akzeptanz erfährt.8

Insofern ist die zentrale Erwartung an den Einsatz automatisierter Fahr-
zeuge eine Steigerung der Sicherheit des Straßenverkehrs. Nach wie vor ist 
der Hauptanteil der Verkehrstoten und -verletzten auf menschliche Fahrfehler 
zurückzuführen. Nach den Zahlen für das Jahr 2020 gehen 88,5 Prozent der 
rund 264.000 polizeilich erfassten Unfälle mit Personenschaden auf mensch-
liches Fehlverhalten zurück. Dagegen beruhen lediglich circa 1 Prozent der 
Unfälle auf technischen Defekten.9 Die häufigsten Fahrfehler waren dem 
falschen Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren sowie Ein- und Anfahren, dem 
Missachten der Vorfahrt, dem Nichteinhalten des gebotenen Abstandes oder 
einer unangepassten Geschwindigkeit geschuldet.10 Diese Unfallursachen 
sollen mit der Einführung hoch- und vollautomatisierter Kraftfahrzeuge stark 

7 Zum Begriff des „Fahrzeugnutzers“ auf der Stufe des autonomen Fahrens siehe 
Gasser, in: Maurer et al. (Hrsg.), Autonomes Fahren, 2015, S. 543 (551).

8 Winkle, in: Maurer et al. (Hrsg.), Autonomes Fahren, 2015, S. 611 (615).
9 Statistisches Bundesamt (Hrsg.), in: Fachserie 8, Reihe 7, Verkehrsunfälle 2020, 

2021, S. 49.
10 Statistisches Bundesamt (Hrsg.), in: Fachserie 8, Reihe 7, Verkehrsunfälle 2020, 

2021, S. 49.
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vermindert werden und mit dem Regelbetrieb autonomer Fahrzeuge der Ge-
schichte angehören.11 Nach ersten Schätzungen wurden durch Fahrassistenz-
systeme in den USA in einem Zeitraum von zehn Jahren bereits circa 400.000 
Menschenleben gerettet.12 Prägendes Leitbild für die künftige Entwicklung 
des Straßenverkehrs ist die sog. „Vision Zero“, die Vision eines unfallfreien 
Verkehrs, wozu unter anderem die Automatisierung der Fahrzeugsteuerung 
einen wichtigen Beitrag leisten soll.13 Ferner erweitert das autonome Fahren 
die Möglichkeiten mobilitätseingeschränkter Personen (Alte, Kranke, Ge-
brechliche), am Individualverkehr teilzunehmen, und kann somit zu mehr 
Zugangsgerechtigkeit führen.14 Verkehrsbezogene Auswirkungen spiegeln 
sich vor allem in einer gesteigerten Verkehrseffizienz samt der Vermeidung 
von Staus durch vorausschauendes Fahren ohne abrupte Bremsmanöver, die 
zu Wellenbewegungen im dichten Verkehr führen, wider.15 Damit geht auch 
eine bessere Kapazitätsauslastung einher, da der Abstand zwischen den ein-
zelnen Fahrzeugen verringert werden kann.16 In diesem Fahrwasser bewegt 
sich die erhoffte Reduzierung mobilitätsbedingter Emissionen, da mit der 
Vermeidung von Staus und einem besseren Verkehrsfluss der Schadstoffaus-
stoß der Kraftfahrzeuge bedeutend verringert werden kann.17 Im Übrigen 
vermag die Entwicklung automatisierter Fahrzeuge die entscheidende Trieb-
feder für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland und für den 
Erhalt der in dieser Branche hohen Anzahl an Arbeitsplätzen sein.18

Dieses positive Bild vom autonomen Fahren wird durch Ängste und Be-
fürchtungen getrübt, die das Potenzial haben, eine flächendeckende Markt-
durchdringung zu gefährden bzw. hinauszuzögern. Zuvorderst ist die Angst 
vor Kontrollverlust zu nennen. Im Extremfall kann es ein Gefühl der Macht-
losigkeit hervorrufen, wenn ein System die Steuerungsaufgabe wahrnimmt – 
der Mensch sieht sich in Gefahr bei der Teilnahme am Straßenverkehr nicht 

11 BMVI, Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren, 2015, S. 9; BMVI, Be-
richt der Ethik-Kommission, 2017, S. 10 sowie S. 15.

12 Herrmann/Brenner, Die autonome Revolution, 2018, S. 72.
13 OECD/ITF, Towards Zero, 2008, S. 14.
14 BMVI, Bericht der Ethik-Kommission, 2017, S. 15; Grunwald, SVR 2019, 81 

(82).
15 BMVI, Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren, 2015, S. 8.
16 BMVI, Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren, 2015, S. 8 f.; zur Verrin-

gerung des Abstandes kann auch das sog. „Platooning“ beitragen, bei dem mehrere 
Kraftfahrzeuge in einer Kolonne – insbesondere Lastkraftwagen – mit einer elektro-
nischen Deichsel verbunden werden und die Quer- und Längsführung vom vorausfah-
renden Fahrzeug vorgegeben wird, siehe hierzu Frenz/Casimir-van den Broek, NZV 
2009, 529.

17 BMVI, Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren, 2015, S. 10.
18 BMVI, Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren, 2015, S. 10 f.; siehe 

hierzu auch Herrmann/Brenner, Die autonome Revolution, 2018, S. 289.




